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(2) Arbeitnehmer/innen gebührt jenes Entgelt, das 
sie erhalten hätten, wenn die Arbeit nicht aus den 
im Abs. 1 genannten Gründen ausgefallen wäre.

(3) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, akkord- 
ähnlichen oder sonstigen leistungsbezogenen Prä-
mien oder Entgelten ist das fortzuzahlende Entgelt 
nach dem Durchschnitt der letzten 13 voll gearbei-
teten Wochen unter Ausscheidung nur ausnahms-
weise geleisteter Arbeiten zu berechnen. Haben 
Arbeitnehmer/innen nach Antritt des Arbeitsver-
hältnisses noch keine 13 Wochen voll gearbeitet, 
so ist das Entgelt nach dem Durchschnitt der seit 
Antritt des Arbeitsverhältnisses voll gearbeiteten 
Zeiten zu berechnen.

(4) Arbeitnehmer/innen, die während der Feier-
tagsruhe beschäftigt werden, haben außer dem 
Entgelt nach Abs. 1 Anspruch auf das für die ge-
leistete Arbeit gebührende Entgelt, es sei denn, 
es wird Zeitausgleich im Sinne des § 14 Abs. 6 
vereinbart.

Ausnahmen von der Wochenend-  
und Feiertagsruhe

§ 17. (1) Während der Wochenend- und Feiertags-
ruhe dürfen Arbeitnehmer/innen mit folgenden Ar-
beiten beschäftigt werden:

1.  der Herführung, dem Mischen und dem Aus-
wiegen von Teigen,

2.  dem Zusammendrehen und Wirken der Pres-
sen sowie dem mechanischen Teilen und Wir-
ken von ungeformten Teigen bei Weißgebäck 
und Sandwichwecken,

3.  dem Anheizen von Backöfen,

4.  dem Auftauen und Aufreschen der in Tiefkühl- 
und Gärunterbrechungsanlagen gelagerten 
Halb- und Fertigerzeugnisse,

5.  der unaufschiebbaren Reinigung und Instand-
haltung der Betriebsräume und -anlagen,

6.  der Herstellung leicht verderblicher Zucker-
backwaren in Konditoreibetrieben während 
drei Stunden vor 12 Uhr.

(2) Weiters dürfen Arbeitnehmer/innen während 
der Wochenend- und Feiertagsruhe beschäftigt 
werden:

1.  höchstens fünfmal innerhalb eines Kalen-
derjahres an Wochenenden und höchstens 
zweimal innerhalb eines Kalenderjahres an 

Feiertagen aus den im § 3 Abs. 2 angeführten 
Gründen, ferner aus Anlaß von baulichen Her-
stellungen oder von Arbeiten an Maschinen 
und Betriebseinrichtungen, durch welche die 
Arbeiten zur Erzeugung oder die Kühlung und 
Tiefkühlung von Backwaren behindert werden. 
Diese Ausnahme gilt auch für die Erzeugung 
von Backwaren in einem und für einen ande-
ren Backwaren-Erzeugungsbetrieb, wenn die 
Vornahme dieser Arbeiten im eigenen Betrieb 
infolge der durchzuführenden Reparatur- und 
Herstellungsarbeiten nicht möglich ist;

2.  höchstens zweimal innerhalb eines Kalender-
jahres an Wochenenden aus Anlaß von Mes-
sen, jedoch nur für den örtlichen Bereich und 
die Dauer der Veranstaltung.

(3) Die Landeshauptleute können nach Anhörung 
der in Betracht kommenden gesetzlichen Interes-
senvertretungen der Arbeitnehmer/innen und der 
Arbeitgeber/innen Ausnahmen von der Wochen-
end- und Feiertagsruhe zulassen:

1.  für das ganze Bundesland am Ostersonntag, 
Pfingstsonntag und am Festtag des Landespa-
trons, wenn dieser auf einen Sonntag fällt;

2.  für einzelne Gemeinden, wenn wegen örtlicher 
Veranstaltungen ein außergewöhnlicher Bedarf 
an Backwaren zu erwarten ist; die Ausnahmen 
können für eine einzelne Gemeinde oder Teile 
einer Gemeinde an höchstens 15 Tagen im 
Kalenderjahr bewilligt werden.

(4) Zu Arbeiten gemäß Abs. 1 bis 3 darf nur die 
unbedingt erforderliche Anzahl an Arbeitnehmer/
innen herangezogen werden.

Abschnitt 5 
Allgemeine Vorschriften

Auflage- und Aushangpflicht

§ 18. (1) Jede/r Arbeitgeber/in hat an für die Ar-
beitnehmer/innen leicht zugänglicher und gut ein-
sehbarer Stelle einen Abdruck dieses Bundesge-
setzes aufzulegen und einen Aushang über den für 
den Betrieb geltenden Beginn und das Ende der Ta-
ges- und Wochenarbeitszeit, der Ruhepausen und 
der wöchentlichen Ruhezeit anzubringen.

(2) Die Auflagepflicht und die Aushangpflicht nach 
Abs. 1 werden auch dann erfüllt, wenn dieses 
Bundesgesetz und die Arbeitszeiteinteilung den 
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Arbeitnehmer/innen mittels eines sonstigen Da-
tenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeig-
nete elektronische Datenverarbeitung oder durch 
geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich 
gemacht werden.

Aufzeichnungspflicht

§ 19. (1) Arbeitgeber/innen haben zur Überwa-
chung der Einhaltung der in diesem Bundesgesetz 
geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte 
Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstun-
den zu führen.

(2) Die Verpflichtung zur Führung von Aufzeich-
nungen über die Ruhepausen gemäß § 6 entfällt, 
wenn

1.  durch Betriebsvereinbarung

a)  Beginn und Ende der Ruhepausen festge-
legt werden oder

b)  es den Arbeitnehmer/innen überlassen 
wird, innerhalb eines festgelegten Zeitrau-
mes die Ruhepausen zu nehmen, und

2.  die Betriebsvereinbarung keine längeren Ru-
hepausen als das Mindestausmaß gemäß  
§ 6 vorsieht und

3.  von dieser Vereinbarung nicht abgewichen 
wird.

strafbestimmungen

§ 20. Arbeitgeber/innen und deren Bevollmäch-
tigte, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 6 bis 8, 
8a Abs. 4 und 5, 8b Abs. 1, 9 bis 12, 14, 15  
Abs. 1, 17 und 19 zuwiderhandeln, sind, sofern die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strenge-
ren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit Geldstrafen von 20 Euro bis 1.090 
Euro, im Wiederholungsfalle von 145 Euro bis 
2.180 Euro zu bestrafen.

Abschnitt 6 
schlußbestimmungen

Verweisungen

§ 21. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Weitergelten von regelungen

§ 22. Für die Arbeitnehmer/innen gegenüber den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes günstigere 
Regelungen in Kollektivverträgen oder Betriebsver-
einbarungen werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt.

Übergangsbestimmungen

§ 22a. Die Normen der kollektiven Rechtsgestal-
tung im Sinne des § 8a Abs. 4 sind längstens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2002 zu erlassen 
oder anzupassen.

Vollziehung und Inkrafttreten

§ 23. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes ist der/die Bundesminister/in für Arbeit und 
Soziales betraut.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1996 in 
Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt das Bundesgesetz 
vom 31. März 1955, BGBl. Nr. 69/1955, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 116/1960, 
348/1975 und 232/1978, über die Regelung der 
Arbeit in Betrieben, in denen Backwaren erzeugt 
werden, außer Kraft.

(3) § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 98/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(4) Die §§ 8a, 8b, 8c, 8d, 18, 20 und 22a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2002 
treten mit 1. August 2002 in Kraft.

(5) § 1 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 7 und 8 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2003 
treten mit 1. Juli 2003 in Kraft.

rigler
Hervorheben


